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Die ~inhebung.v~n Arbeiterkammeru~laKep im öffentlichen Dienst 

66/A.'B. 

zu 49/J A n fra .g e b e a n t W 0 r tun g 

Eine Antrage' der Abg.Dr.G I' e d 1 e r und Genossen, betreffend Refundierung 

rechtsw1dr11l eingehobener Arbeiterkammerumlagen an öffentli·ch"rechtliohe .Be~ 

cUenstete, hat :Bundesminister für soziale Verwal tung Mai s e 1 wie folgt 
. . 

beantworte:t: 

Die Anfrage beruft sich auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 

vom 27.November 1952, Zl.1258/51, mit dem fGstgestellt wurde, dass öffentlich­

rechtliche Bedienstete in Betrieben von Gebietskörperschaften nicht arbeiter­

kammerzugehörig sind und vertritt die Reohtsauffassung, dass die seit 1945 
rechtswidrig eingeh~benen Umlallen den in Rede stehenden Personen rückzuerstatten 

seien. Aus diesem Grunde wird das Verlangen gestellt, die Arbeite~kammern anzu­

weisen, die Umla,eebetri:Lga zurückzuzahlen. 

Zu der Anfrage beehre ich mich, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Die Einhebune der Kammerumlagen von den öffentlich-reohtlichen :Bediensteten 

in :Betrieben der Gebiets~rpersoh§.ften erfolgte bis zur einganttE/erwähnten Ent ... 

scheidung des VerwSltunasgerichtshofes in völliger Übereinstimmung mit den in 

dieser Frage erllangenen _Erlässen des Bundesministeriums für sozia1_~ Verwal tune. 

Das Bundesministerium hat in diesen Erlässen den Standpunkt eingenommen, dass 

sioh in Betrieben der Gebietskörpersohaften die Umla.,gepflicht zur Arbeiter-

kammer auf die Gesa.mtheit der Bediensteten erstreckt, ohne Rücksicht darauf, ob 

ihr Dienstverhältnis auf einem ~rivat-rechtliohen Vertrag oder auf einem Hoheits~ 

akt beruht. Für d~ese Entsoheidung ~ar die Erwägung massgebend, dass die Kammerzu­

gehörigkeit zweokmässigerweise auf die Betriebseinheit abgestellt sein müsse, da 

die Wahrung der Interessen der Dienstnehmer in Frage Ilestellt käre, wenn eiIWel­

nen Bediensteten, diodie gleiohe Besohäfti&~g ausüben oder unter gleiChen. 

VerMiltnissen arbeiten wie die übrigen Dienstnehmer 4es Betriebes, ledigolioh 
im Hinbliok auf die Art der Begründung ihres. Dienstverhältnisses der Schutz der , 
gesetzliohen Berufsvertretung entzogen würde. 

Zu einer Weisuna an die Arbeiterkammern, die eingehobenen Umlagen zurüok­
zuzahlen, hält sich dc:,s Bundesministerium für soziale Verwa.ltung nich.t befugt, 
da. die Rückzahlung der Kammerumlagen eine eigene AnIlelegenheit des Selbstvarwal­
tungskarpers ist und in diesem Belange .der Aufsiohtsbehörde ein Weisungsr.ecbt 
nicht zusteht. Ausser~em wird darauf verwiesen, dass in mehreren Fällen Prozesse 
zwisohen öffentlioh"'rachtliohen Bediensteten in Betrieben von Gebietskörper­
schaften und den Arbeiterkammern bei den G~riohten anhängig sind; deren Ent­
scheidungen soll nicht vorgegriffen werdän • 
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